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I

(Mitteilungen)

KOMMISSION

Euro-Wechselkurs (Î)

23. Februar 1999

(1999/C 53/01)

1 Euro = 7,4344 Dänische Kronen

= 323,1 Griechische Drachmen

= 8,9085 Schwedische Kronen

= 0,6796 Pfund Sterling

= 1,0969 US-Dollar

= 1,6423 Kanadische Dollar

= 133,14 Yen

= 1,5954 Schweizer Franken

= 8,6745 Norwegische Kronen

= 79,36215 Isländische KronenØ(Ï)

= 1,7145 Australische Dollar

= 2,039 Neuseeland-Dollar

= 6,83153 RandØ(Ï)

(Î)ÙQuelle: Von der Europäischen Zentralbank veröffentlichter Referenz-Wechselkurs.

(Ï) Quelle: Kommission.

24.2.1999 C 53/1Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE



Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses

(Sache Nr. IV/EGKS.1295 — Thyssen/Usinor Electrical Steels)

(1999/C 53/02)

(Text von Bedeutung für den EWR)

1.ÚÙAm 16. Februar 1999 ist die Anmeldung eines Zusammenschlußvorhabens gemäß Artikel
66 des Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
(EGKS) bei der Kommission eingegangen. Danach ist folgendes beabsichtigt: Das Unterneh-
men Thyssen Stahl AG (TS) erwirbt im Sinne von Artikel 66 des EGKS-Vertrags 75Ø% der
Anteile an der Usinor Grain Orient~s SA (UGO).

2.ÚÙDie beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig:

—ÙThyssen Stahl AG: Produktion und Vertrieb mit Stahlerzeugnissen einschließlich korn-
orientierten Elektroblechen;

—ÙUsinor: Produktion und Vertrieb von kornorientierten Elektroblechen.

3.ÚÙDie Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, daß der angemeldete Zusam-
menschluß unter Artikel 66 des EGKS-Vertrags fällt. Ihre endgültige Entscheidung zu diesem
Punkt behält sie sich allerdings vor.

4.ÚÙAlle interessierten Unternehmen oder Personen können bei der Kommission zu diesem
Vorhaben Stellung nehmen.

Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens zehn Tage nach dem Datum dieser
Veröffentlichung eingehen. Sie können der Kommission durch Telefax (Fax (32-2) 296Ø43Ø01
oder 296Ø72Ø44) oder auf dem Postweg, unter Angabe des Aktenzeichens IV/EGKS.1295 —
Thyssen/Usinor Electrical Steels, an folgende Anschrift übermittelt werden:

Europäische Kommission,
Generaldirektion Wettbewerb (GD IV),
Direktion B — Task Force Fusionskontrolle,
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150,
B-1040 Brüssel.
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Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses

(Sache Nr. IV/M.1446 — Daimler Chrysler/Adtranz-ABB Daimler-Benz Transportation)

(1999/C 53/03)

(Text von Bedeutung für den EWR)

1.ÚÙAm 15. Februar 1999 ist die Anmeldung eines Zusammenschlußvorhabens gemäß Artikel
4 der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des RatesØ(Î), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr.Ø1310/97Ø(Ï), bei der Kommission eingegangen. Danach ist folgendes beabsichtigt: Das
Unternehmen Daimler Chrysler AG (Daimler Chrysler) erwirbt im Sinne von Artikel 3 Absatz
1 Buchstabe b) der genannten Verordnung die Kontrolle über die Gesamtheit von dem Unter-
nehmen ABB Daimler-Benz Transportation GmbH (Adtranz) durch Kauf von Anteilsrechten.

2.ÚÙDie beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig:

—ÙDaimler Chrysler: Schwerpunkt in den Bereichen Automobil, Luftfahrt und Dienstleistun-
gen;

—ÙAdtranz: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Fern- und Nahverkehrsbahnen, Bahn-
fahrsystemen.

3.ÚÙDie Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, daß der angemeldete Zusam-
menschluß unter die Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 fällt. Ihre endgültige Entscheidung zu
diesem Punkt behält sie sich allerdings vor.

4.ÚÙAlle interessierten Unternehmen oder Personen können bei der Kommission zu diesem
Vorhaben Stellung nehmen.

Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens zehn Tage nach dem Datum dieser
Veröffentlichung eingehen. Sie können der Kommission durch Telefax (Fax (32-2) 296Ø43Ø01
oder 296Ø72Ø44) oder auf dem Postweg, unter Angabe des Aktenzeichens IV/M.1446 —
Daimler Chrysler/Adtranz-ABB Daimler-Benz Transportation, an folgende Anschrift übermit-
telt werden:

Europäische Kommission,
Generaldirektion Wettbewerb (GD IV),
Direktion B — Task Force Fusionskontrolle,
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150,
B-1040 Brüssel.

(Î)ÙABl. L 395 vom 30.12.1989, S. 1; Berichtigung: ABl. L 257 vom 21.9.1990, S. 13.

(Ï)ÙABl. L 180 vom 9.7.1997, S. 1; Berichtigung: ABl. L 40 vom 13.2.1998, S. 17.
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Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses

(Sache Nr. IV/M.1413 — Thomson-CSF/Racal Electronics)

(1999/C 53/04)

(Text von Bedeutung für den EWR)

1.ÚÙAm 15. Februar 1999 ist die Anmeldung eines Zusammenschlußvorhabens gemäß Artikel
4 der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des RatesØ(Î), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr.Ø1310/97Ø(Ï), bei der Kommission eingegangen. Danach ist folgendes beabsichtigt: Die
Unternehmen Thomson CSF (Thomson) und Racal Electronics Plc (Racal) erwerben im Sinne
von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung die gemeinsame Kontrolle über das neu-
gegründete Gemeinschaftsunternehmen MBN Ltd (MBN).

2.ÚÙDie beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig:

—ÙThomson: professionelle Elektronik und Verteidigungssysteme;

—ÙRacal: Verteidigungselektronik, industrielle Elektronik und Telekommunikationsdienstlei-
stungen;

—ÙMBN: mobile Telekommunikationsnetzwerke für militärische Zwecke (high performance,
local area, military ground mobile communication networks).

3.ÚÙDie Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, daß der angemeldete Zusam-
menschluß unter die Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 fällt. Ihre endgültige Entscheidung zu
diesem Punkt behält sie sich allerdings vor.

4.ÚÙAlle interessierten Unternehmen oder Personen können bei der Kommission zu diesem
Vorhaben Stellung nehmen.

Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens zehn Tage nach dem Datum dieser
Veröffentlichung eingehen. Sie können der Kommission durch Telefax (Fax (32-2) 296Ø43Ø01
oder 296Ø72Ø44) oder auf dem Postweg, unter Angabe des Aktenzeichens IV/M.1413 —
Thomson-CSF/Racal Electronics, an folgende Anschrift übermittelt werden:

Europäische Kommission,
Generaldirektion Wettbewerb (GD IV),
Direktion B — Task Force Fusionskontrolle,
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150,
B-1040 Brüssel.

(Î)ÙABl. L 395 vom 30.12.1989, S. 1; Berichtigung: ABl. L 257 vom 21.9.1990, S. 13.

(Ï)ÙABl. L 180 vom 9.7.1997, S. 1; Berichtigung: ABl. L 40 vom 13.2.1998, S. 17.
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Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses

(Sache Nr. IV/M.1406 — Hyundai/Kia)

(1999/C 53/05)

(Text von Bedeutung für den EWR)

1.ÚÙAm 17. Februar 1999 ist die Anmeldung eines Zusammenschlußvorhabens gemäß Artikel 4
der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des RatesØ(Î), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr.Ø1310/97Ø(Ï), bei der Kommission eingegangen. Danach ist folgendes beabsichtigt: Die Unter-
nehmen Hyundai Motor Company erwirbt im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) der
genannten Verordnung die Kontrolle über die Gesamtheit des Unternehmens Kia Motors Corpo-
ration durch Aktienkauf.

2.ÚÙDie beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig:

—ÙHyundai Motor Company: Herstellung von Kraftfahrzeugen;

—ÙKia Motors Corporation: Herstellung von Kraftfahrzeugen.

3.ÚÙDie Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, daß der angemeldete Zusammen-
schluß unter die Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 fällt. Ihre endgültige Entscheidung zu diesem
Punkt behält sie sich allerdings vor.

4.ÚÙAlle interessierten Unternehmen oder Personen können bei der Kommission zu diesem Vor-
haben Stellung nehmen.

Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens zehn Tage nach dem Datum dieser
Veröffentlichung eingehen. Sie können der Kommission durch Telefax (Fax (32-2) 296Ø43Ø01
oder 296Ø72Ø44) oder auf dem Postweg, unter Angabe des Aktenzeichens IV/M.1406 —
Hyundai/Kia, an folgende Anschrift übermittelt werden:

Europäische Kommission,
Generaldirektion Wettbewerb (GD IV),
Direktion B — Task Force Fusionskontrolle,
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150,
B-1040 Brüssel.

(Î)ÙABl. L 395 vom 30.12.1989, S. 1; Berichtigung: ABl. L 257 vom 21.9.1990, S. 13.

(Ï)ÙABl. L 180 vom 9.7.1997, S. 1; Berichtigung: ABl. L 40 vom 13.2.1998, S. 17.
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Informationsverfahren — Technische Vorschriften

(1999/C 53/06)

—ÙRichtlinie 83/189/EWG des Rates vom 28. März 1983 über ein Informationsverfahren auf
dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften

(ABl. L 109 vom 26.4.1983, S. 8);

—ÙRichtlinie 88/182/EWG des Rates vom 22. März 1988 zur Änderung der Richtlinie
83/189/EWG

(ABl. L 81 vom 26.3.1988, S. 75);

—ÙRichtlinie 94/10/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. März 1994 zur
zweiten wesentlichen Änderung der Richtlinie 83/189/EWG

(ABl. L 100 vom 19.4.1994, S. 30).

Der Kommission übermittelte einzelstaatliche Entwürfe von technischen Vorschriften:

BezugsangabenØ(Î) Titel
Termin des Ablaufs
des dreimonatigen

Status quoØ(Ï)

1999/61/I Verordnung zur Übernahme von elf CEPT/ERC-Beschlüssen in die nationalen Rechts-
vorschriften

3.5.1999

1999/62/NL Regelungsentwurf für Ausnahmegenehmigungen bei Aalräucher-Meisterschaften im
Rahmen des Warengesetzes

6.5.1999

1999/59/E Verordnungsentwurf zur Änderung der Verordnung vom 1. Juli 1986 zur Verabschie-
dung der technischen Vorschrift über die Kontrolle und Zertifizierung von Saatgut von
Ölpflanzen

10.5.1999

1999/60/S Vorschriften über die Änderung der Vorschriften der staatlichen Landwirtschaftsaufsicht
über die Zertifizierung usw. von Getreidesaatgut (SJVSF 1994:22)

4.5.1999

1999/55/P Rechtsverordnungsentwurf — Bestimmt die Merkmale, die Analysemethoden, Handels-
typen und -klassen, Klassifizierung der Sorten, Verpackungs- und Etikettierungsvor-
schriften für Reis und Bruchreis

3.5.1999

1999/56/UK Nationale Fischereiverordnung Nr. 10 der Umweltschutzbehörde: Verwendung künst-
licher Fliegen oder Köder beim Fischen von Lachsen und Meerforellen (England und
Wales)

30.4.1999

1999/57/F Verordnung über die Feuerbeständigkeit von Bauprodukten, Bauteilen und Bauwerken 30.4.1999

1999/52/D Technische Regeln für Getränkeschankanlagen — TRSK 308 — ,,Anforderungen an
Leitungen, Leitungsverteiler und Verbindungsstücke‘‘

3.5.1999

1999/53/D Zulassungsvorschrift Reg TPØ321ØZVØ003 für Funk-Bewegungsmelder kleiner Leistung 3.5.1999

1999/54/D Zulassungsvorschrift Reg TPØ321ØZVØ051 für Radar-Abstand-Warngeräte 3.5.1999

1999/39/UK Die Handelsschiffahrtsverordnung (zu kommerziellen Sport- oder Freizeitzwecken ein-
gesetzte Schiffe) (Änderung) von 1999

27.4.1999

1999/36/A Verordnung des Magistrats der Stadt Wien über die befristete Zulassung des Moldrich-
MMW-JET

3.5.1999

1999/48/D Technische Regeln für Getränkeschankanlagen — TRSK 203 — ,,Anforderungen an
Getränke- und Grundstoffbehälter der Gruppe III‘‘

3.5.1999

(Î)ÙJahr, Registriernummer, Staat.

(Ï)ÙZeitraum, in dem der Entwurf nicht verabschiedet werden kann.

(Ð)ÙKeine Stillhaltefrist, da die Kommission die Begründung der Dringlichkeit anerkannt hat.

(Ñ)ÙKeine Stillhaltefrist, da es sich um technische Spezifikationen bzw. sonstige mit steuerlichen oder finanziellen Maßnahmen verbundene Vorschriften
(Artikel 1 Nummer 9 Absatz 2 dritter Gedankenstrich der Richtlinie 83/189/EWG) handelt.

(Ò)ÙInformationsverfahren abgeschlossen.
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Die Kommission möchte auf das Urteil ,,CIA Security‘‘ verweisen, das am 30. April 1996 in der
Rechtssache C-194/94 erging. Nach Auffassung des Gerichtshofs sind die Artikel 8 und 9 der
Richtlinie 83/189/EWG so auszulegen, daß Dritte sich vor nationalen Gerichten auf diese
Artikel berufen können; es obliegt dann den nationalen Gerichten, sich zu weigern, die
Anwendung einer einzelstaatlichen technischen Vorschrift zu erzwingen, die nicht gemäß der
Richtlinie notifiziert wurde.

Dieses Urteil bestätigt die Mitteilung der Kommission vom 1. Oktober 1986 (ABl. C 245 vom
1.10.1986, S. 4).

Die Mißachtung der Verpflichtung zur Notifizierung führt damit zur Unanwendbarkeit der
betreffenden technischen Vorschriften, die somit gegenüber Dritten nicht durchsetzbar sind.

Informationen über diese Mitteilung sind bei den einzelstaatlichen Diensten erhältlich, deren
Liste im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 324 vom 30. Oktober 1996 veröffentlicht
wurde.
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II

(Vorbereitende Rechtsakte)

KOMMISSION

Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über Grenzwerte für Benzol und Kohlenmonoxid in der
Luft

(1999/C 53/07)

(Text von Bedeutung für den EWR)

KOM(1998) 591 endg. — 98/0333(SYN)

(Von der Kommission vorgelegt am 20. Januar 1999)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 130Øs Ab-
satz 1,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,

in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament ge-
mäß dem Verfahren des Artikels 189Øc EG-Vertrag,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1)ÙAufgrund der in Artikel 130Ør EG-Vertrag genannten
Grundsätze sieht das Gemeinschaftsprogramm für
Umweltpolitik und Maßnahmen im Hinblick auf
eine dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung
(Fünftes Umweltaktionsprogramm)Ø(Î) Änderungen
der bestehenden Rechtsvorschriften über Luftschad-
stoffe vor. Das genannte Programm empfiehlt die
Aufstellung langfristiger Luftqualitätsziele. Nach Ar-
tikel 130Ør EG-Vertrag ist bei Maßnahmen zum
Schutz der menschlichen Gesundheit und der Um-
welt nach dem Vorsorgeprinzip vorzugehen.

(2)ÙNach Artikel 129 EG-Vertrag sind Gesundheits-
schutzanforderungen Bestandteil der anderen Politi-
ken der Gemeinschaft. Artikel 3 Buchstabe o) EG-
Vertrag sieht ebenfalls vor, daß die Tätigkeit der
Gemeinschaft einen Beitrag zur Erreichung eines ho-
hen Gesundheitsschutzniveaus umfassen soll.

(3)ÙNach Artikel 4 Absatz 5 der Richtlinie 96/62/EG
des Rates vom 27. September 1996 über die Beurtei-

(Î)ÙABl. C 138 vom 17.5.1993, S. 5.

lung und die Kontrolle der LuftqualitätØ(Ï) hat der
Rat die in dessen Absatz 1 vorgesehenen Rechtsvor-
schriften und die in dessen Absätzen 3 und 4 vorge-
sehenen Bestimmungen zu erlassen.

(4)ÙArtikel 8 Richtlinie 96/62/EG schreibt die Erstellung
von Aktionsplänen für Gebiete vor, in denen die
Luftschadstoffkonzentrationen die Grenzwerte zu-
züglich vorübergehend anwendbarer Toleranzmar-
gen überschreiten, um die Einhaltung der Grenz-
werte ab den festgelegten Zeitpunkten zu gewährlei-
sten.

(5)ÙDie Richtlinie 96/62/EG bestimmt, daß die quantifi-
zierten Grenzwerte auf den Arbeitsergebnissen von
auf diesem Gebiet tätigen internationalen Forscher-
gruppen beruhen sollen. Die Kommission muß bei
der Überprüfung der Grundlagen für die Festlegung
der Grenzwerte den jüngsten wissenschaftlichen For-
schungsergebnissen in den betreffenden Bereichen
der Epidemiologie und Umweltforschung sowie den
jüngsten Fortschritten auf dem Gebiet der Metrolo-
gie Rechnung tragen.

(6)ÙUm die Überprüfung der Richtlinie zu erleichtern,
sollten die Kommission und die Mitgliedstaaten eine
Förderung der Forschung auf dem Gebiet der betref-
fenden Schadstoffe, Benzol und Kohlenmonoxid, in
Erwägung ziehen.

(7)ÙEinheitliche genaue Meßmethoden und gemeinsame
Kriterien für die Wahl des Standortes der Meßstatio-
nen sind bei der Bewertung der Luftqualität im Hin-
blick darauf wichtig, gemeinschaftsweit vergleichbare
Informationen zu erhalten.

(8)ÙAktuelle Informationen über die Konzentration von
Benzol und Kohlenmonoxid in der Luft sollten der
Öffentlichkeit ohne weiteres zugänglich sein —

(Ï)ÙABl. L 296 vom 21.11.1996, S. 55.
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HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Ziele

Ziele dieser Richtlinie sind:

a)Ùdie Festlegung von Grenzwerten für die Konzentra-
tion von Benzol und Kohlenmonoxid in der Luft zur
Vermeidung, Verhütung oder Verringerung schädli-
cher Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit
und die Umwelt insgesamt;

b) die Beurteilung der Konzentration von Benzol und
Kohlenmonoxid in der Luft anhand einheitlicher Me-
thoden und Kriterien;

c) die Beschaffung sachdienlicher Informationen über
die Konzentration von Benzol und Kohlenmonoxid in
der Luft und die Unterrichtung der Öffentlichkeit
hierüber;

d) die Erhaltung der Luftqualität, sofern sie gut ist, und
andernfalls die Verbesserung der Luftqualität
hinsichtlich der Belastung mit Benzol und Kohlen-
monoxid.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Es gelten die Begriffsbestimmungen von Artikel 2 der
Richtlinie 96/62/EG.

Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet:

1.Ù,,obere Beurteilungsschwelle‘‘ den in Anhang III ge-
nannten Wert, bei dessen Unterschreitung zur Beur-
teilung der Luftqualität gemäß Artikel 6 Absatz 3 der
Richtlinie 96/62/EG eine Kombination von Messun-
gen und Modellrechnungen angewandt werden kann;

2.Ù,,untere Beurteilungsschwelle‘‘ den in Anhang III ge-
nannten Wert, bei dessen Unterschreitung zur Beur-
teilung der Luftqualität gemäß Artikel 6 Absatz 4 der
Richtlinie 96/62/EG nur die Modellrechnungen oder
Techniken der objektiven Schätzung angewandt wer-
den brauchen;

3.Ù,,ortsfeste Messungen‘‘ Messungen im Sinne von Arti-
kel 6 Absatz 5 der Richtlinie 96/62/EG.

Artikel 3

Benzol

(1)ÚÙDie Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen
Maßnahmen, um sicherzustellen, daß die in Anhang I
genannten Grenzwerte für die Benzolkonzentration in
der Luft, die nach Artikel 5 beurteilt wird, eingehalten
werden.

Die in Anhang I festgelegten Toleranzmargen sind ge-
mäß Artikel 8 der Richtlinie 96/62/EG anzuwenden.

(2)ÚÙIm Hinblick auf Gebiete und Ballungsräume, in
denen die Anwendung der Maßnahmen zur Einhaltung
des in Anhang I vorgesehenen Grenzwertes zu schweren
sozioökonomischen Problemen führen könnte und für
die die Mitgliedstaaten dies nachweisen können, kann
die Kommission nach dem Verfahren des Artikels 12 Ab-
satz 2 der Richtlinie 96/62/EG eine Verlängerung der
Frist für die Einhaltung des Grenzwertes um Zeiträume
von bis zu fünf Jahren genehmigen.

Artikel 4

Kohlenmonoxid

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnah-
men, um sicherzustellen, daß die Grenzwerte in Anhang I
für die Kohlenmonoxidkonzentration in der Luft, die
nach Artikel 5 beurteilt wird, eingehalten werden.

Die in Abschnitt I von Anhang II festgelegten Toleranz-
margen sind gemäß Artikel 8 der Richtlinie 96/62/EG
anzuwenden.

Artikel 5

Beurteilung der Konzentration

(1)ÚÙUntere und obere Beurteilungsschwellen im Sinne
von Artikel 6 der Richtlinie 96/62/EG sind für Benzol
und Kohlenmonoxid in Abschnitt I von Anhang III fest-
gelegt.

Die Einstufung jedes Gebiets oder Ballungsraums im
Hinblick auf Artikel 6 ist spätestens alle fünf Jahre nach
den in Abschnitt II von Anhang III festgelegten Verfah-
ren zu überprüfen. Die Einstufung ist bei signifikanten
Änderungen der für die Konzentration von Benzol und
Kohlenmonoxid in der Luft relevanten Aktivitäten früher
zu überprüfen.

(2)ÚÙIn Anhang IV sind Kriterien für die Festlegung
von Probenahmestellen zur Messung von Benzol und
Kohlenmonoxid enthalten. In Anhang V ist die Mindest-
zahl von Probenahmestellen für ortsfeste Messungen für
jeden relevanten Schadstoff festgelegt, die in jedem Ge-
biet oder Ballungsraum zu errichten sind, in dem Mes-
sungen vorzunehmen sind, sofern Daten über Konzen-
trationen in dem Gebiet oder Ballungsraum ausschließ-
lich durch ortsfeste Messungen gewonnen werden.

(3)ÚÙIn Gebieten und Ballungsräumen, in denen Infor-
mationen von ortsfesten Meßstationen durch Informatio-
nen aus anderer Quelle, zum Beispiel Emissionskataster,
punktuelle Meßmethoden und Luftqualitätsmodelle, er-
gänzt werden, müssen die Zahl ortsfester Meßstationen
und die räumliche Auflösung anderer Techniken ausrei-
chen, um die Konzentration von Luftschadstoffen gemäß
Anhang IV Abschnitt I und Anhang VI Abschnitt I zu
ermitteln.
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(4)ÚÙIn Gebieten und Ballungsräumen, für die keine
Messungen vorgeschrieben sind, können Methoden der
Modellrechnung und objektiven Schätzung angewandt
werden.

(5)ÚÙReferenzmethoden für die Analyse und Probe-
nahme von Benzol und Kohlenmonoxid sind in den Ab-
schnitten I und II von Anhang VII festgelegt. Abschnitt
III von Anhang VII enthält Referenztechniken für die
Modellrechnung der Luftqualität.

(6)ÚÙDie Mitgliedstaaten informieren die Kommission
spätestens an dem in Artikel 9 genannten Datum über
die Methoden für die vorläufige Beurteilung der Luft-
qualität gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe d) der
Richtlinie 96/62/EG.

(7)ÚÙÄnderungen, die zur Anpassung dieses Artikels
und der Anhänge III bis VII an den wissenschaftlichen
und technischen Fortschritt nötig sind, werden nach dem
Verfahren des Artikels 12 der Richtlinie 96/62/EG vor-
genommen.

Artikel 6

Information der Öffentlichkeit

(1)ÚÙDie Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß die Öffent-
lichkeit sowie zuständige Organisationen wie Umwelt-
schutzorganisationen, Verbraucherverbände, Interessen-
vertretungen anfälliger Personengruppen und andere mit
dem Gesundheitsschutz befaßte Stellen über Presse,
Rundfunk und Fernsehen, Anzeigetafeln und Computer-
netze aktuelle Informationen über die Konzentrationen
von Benzol und Kohlenmonoxid in der Luft erhalten.

Die Informationen über die Konzentrationen von Benzol
in der Luft sind mindestens einmal im Monat zu aktuali-
sieren. Die Informationen über die Konzentrationen von
Kohlenmonoxid in der Luft sind mindestens einmal am
Tag zu aktualisieren.

Anzugeben sind mindestens die Überschreitungen der in
den in den Anhängen I und II genannten Grenzwerte in
den dort vorgesehenen Mittelungszeiträumen. Die Infor-
mationen müssen ferner eine kurze Beurteilung der
Grenzwerte und Angaben über die gesundheitlichen Aus-
wirkungen umfassen.

(2)ÚÙDie Mitgliedstaaten legen bei der Veröffentli-
chung von Plänen und Programmen gemäß Artikel 8 Ab-
satz 3 der Richtlinie 96/62/EG diese gleichzeitig auch
den in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Or-
ganisationen vor.

(3)ÚÙDie der Öffentlichkeit und den in den Absätzen 1
und 2 genannten Organisationen zur Verfügung gestell-
ten Informationen müssen klar, verständlich und leicht
zugänglich sein.

Artikel 7

Bericht

(1)ÚÙDie Kommission legt dem Europäischen Parla-
ment und dem Rat spätestens am 31. Dezember 2004 ei-
nen Bericht über die Erfahrungen mit der Anwendung
der vorliegenden Richtlinie vor, insbesondere über die
Ergebnisse der neuesten wissenschaftlichen Forschungs-
arbeiten über die Folgen einer Benzol- und Kohlenmon-
oxidbelastung für die menschliche Gesundheit und für
die Ökosysteme sowie über technologische Entwicklun-
gen, darunter Fortschritte bei den Methoden zur Mes-
sung oder anderweitigen Beurteilung der Benzol- und
Kohlenmonoxidkonzentrationen in der Luft.

(2)ÚÙDer Bericht wird im Rahmen einer Luftqualitäts-
strategie zur Prüfung von Luftqualitätszielen der Ge-
meinschaft und zum Vorschlag solcher Ziele sowie zur
Entwicklung von Umsetzungsstrategien vorgelegt, um si-
cherzustellen, daß diese Ziele erreicht werden. Die Stra-
tegie wird folgendes berücksichtigen:

a)Ùdie Anwendung der vorhandenen Bestimmungen über
die Luftqualität, die Versauerung und Eutrophierung,
einschließlich des Fortschritts bei der Anwendung von
Grenzwerten und Zielvorgaben, die gemäß Artikel 4
der Richtlinie 96/62/EG festgelegt wurden;

b) die Verbreitung von Schadstoffen über Landesgren-
zen hinweg;

c) die Notwendigkeit neuer oder revidierter Ziele für die
Luftqualität, die Versauerung und Eutrophierung;

d) die derzeitige Luftqualität und Tendenzen bis zum
Jahr 2010 und danach;

e) die Möglichkeit einer weiteren Verminderung der
Schadstoffemissionen sämtlicher Quellen unter Be-
rücksichtigung der technischen Durchführbarkeit und
der Kostenwirksamkeit;

f) die Wechselwirkungen zwischen Schadstoffen und die
Möglichkeiten für kombinierte Strategien zur Errei-
chung der Luftqualitätsziele und damit verbundenen
Ziele der Gemeinschaft;

g) derzeitige und künftige Vorschriften über die Unter-
richtung der Öffentlichkeit und über den Informa-
tionsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und der
Kommission;

h) die bei der Anwendung dieser Richtlinie in den Mit-
gliedstaaten gemachten Erfahrungen, insbesondere
mit den Bedingungen gemäß Anhang IV für die
Durchführung von Messungen.

(3)ÚÙZur Gewährleistung eines hohen Gesundheits- und
Umweltschutzniveaus werden mit dem Bericht gegebe-
nenfalls auch Vorschläge zur Änderung der Richtlinie
unterbreitet. Die Kommission wird insbesondere eine
endgültige Frist vorschlagen, über die hinaus die nach
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Artikel 3 Absatz 2 gewährte Frist für die Einhaltung des
Grenzwertes für Benzol in Anhang I nicht verlängert
werden kann.

Artikel 8

Sanktionen

Die Mitgliedstaaten legen Sanktionen für die Verletzung
der einzelstaatlichen Vorschriften fest, die gemäß dieser
Richtlinie erlassen wurden. Die Sanktionen müssen wirk-
sam, verhältnismäßig und abschreckend sein.

Artikel 9

Umsetzung

(1)ÚÙDie Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtli-
nie spätestens am 31. Dezember 2001 nachzukommen.
Sie unterrichten die Kommission unverzüglich davon.

Bei Erlaß dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaa-
ten in diesen Vorschriften selbst oder durch einen Hin-
weis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richt-
linie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten
dieser Bezugnahme.

(2)ÚÙDie Mitgliedstaaten teilen der Kommission den
Wortlaut der innerstaatlichen Rechtsvorschrift mit, die
sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlas-
sen haben.

Artikel 10

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften in Kraft.

Artikel 11

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

ANHANG I

GRENZWERT FÜR BENZOL

Grenzwerte werden in mg/m3 angegeben. Das Volumen ist bei einer Temperatur von 293ØK und einem
Druck von 101,3ØkPA zu messen.

Mittelungs-
zeitraum

Grenzwert Toleranzmarge
Datum, bis zu dem
der Grenzwert zu

erreichen ist

Grenzwert für
den Schutz der
menschlichen
Gesundheit

Kalender-
jahr

5 Ømg/m3 5 Ømg/m3 (100Ø%) bei Inkrafttreten dieser
Richtlinie, Reduzierung am 1. Januar
2003 und alle 12 Monate danach um ei-
nen jährlich gleichen Prozentsatz bis auf
0Ø% am 1. Januar 2010

1. Januar
2010Ø(Î)

(Î)ÙAußer in Gebieten und Ballungsräumen, denen nach Artikel 3 Absatz 2 eine befristete Verlängerung der Einhaltungs-
frist gewährt wurde.

ANHANG II

GRENZWERT FÜR KOHLENMONOXID

Grenzwerte werden in mg/m3 angegeben. Das Volumen ist bei einer Temperatur von 293ØK und einem
Druck von 101,3ØkPA zu messen.

Mittelungs-
zeitraum

Grenzwert Toleranzmarge
Datum, bis zu dem
der Grenzwert zu

erreichen ist

Grenzwert für
den Schutz der
menschlichen
Gesundheit

8 Stunden
(fortlau-
fend)

10 mg/m3 5 mg/m3 (50Ø%) bei Inkrafttreten dieser
Richtlinie, Reduzierung am 1. Januar
2003 und alle 12 Monate danach um ei-
nen jährlich gleichen Prozentsatz bis auf
0Ø% am 1. Januar 2005

1. Januar 2005
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ANHANG III

FESTLEGUNG DER ANFORDERUNGEN ZUR BEURTEILUNG DER KONZENTRATION
VON BENZOL UND KOHLENMONOXID IN DER LUFT INNERHALB EINES GEBIETES ODER

BALLUNGSRAUMS

I.ÙObere und untere Beurteilungsschwellen

Es gelten die folgenden oberen und unteren Beurteilungsschwellen:

a) Benzol

Jahresdurchschnitt

Obere Beurteilungsschwelle 70Ø% des Grenzwertes (3,5 mg/m3)

Untere Beurteilungsschwelle 40Ø% des Grenzwertes (2 mg/m3)ØÙ

b) Kohlenmonoxid

8-Stunden-Mittelwert

Obere Beurteilungsschwelle 70Ø% des Grenzwertes (7 mg/m3)

Untere Beurteilungsschwelle 50Ø% des Grenzwertes (5 mg/m3)

II.ÙÜberschreitung der oberen und unteren Beurteilungsschwellen

Die Überschreitung der oberen und unteren Beurteilungsschwellen ist auf der Grundlage der Konzentratio-
nen während der vorhergehenden fünf Jahre zu ermitteln, sofern entsprechende Daten vorliegen. Eine
Beurteilungsschwelle gilt als überschritten, falls es während dieser fünf Jahre zu mehr als dreimal so vielen
Überschreitungen der numerischen Konzentrationen kam, als jährlich erlaubt.

Stehen Daten für weniger als die vorhergehenden fünf Jahre zur Verfügung, so können die Mitgliedstaaten
die Ergebnisse von Meßkampagnen kurzer Dauer während derjenigen Jahreszeit und an denjenigen Stel-
len, die für die höchsten Schadstoffwerte typisch sind, mit Informationen aus Emissionskatastern und Mo-
dellrechnungen kombinieren, um die Überschreitungen der oberen und unteren Beurteilungsschwellen zu
ermitteln.

ANHANG IV

LAGE VON PROBENAHMESTELLEN ZUR BEURTEILUNG DER KONZENTRATION VON
BENZOL UND KOHLENMONOXID IN DER LUFT

Folgende Bestimmungen gelten für die ortsfeste Messung.

I.ÙStandortwahl auf Makroebene

Probenahmestellen, an denen Messungen für den Schutz der menschlichen Gesundheit vorgenommen wer-
den, sind so auszuwählen, daß

i) Daten über Zonen in Gebieten und Ballungsräumen gewonnen werden, in denen die höchsten Konzen-
trationen auftreten, denen die Bevölkerung wahrscheinlich direkt oder indirekt über einen Zeitraum
ausgesetzt sein wird, der im Vergleich zum Mittelungszeitraum der betreffenden Grenzwerte signifikant
ist;
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ii)ÙDaten zu Konzentrationen in anderen Zonen von Gebieten und Ballungsräumen gewonnen werden, die
für die Exposition der Bevölkerung allgemein repräsentativ sind.

Der Standort von Probenahmestellen sollte im allgemeinen so gewählt werden, daß die Messung sehr klei-
ner Mikrozonen in ihrer unmittelbaren Nähe vermieden wird. In der Regel sollten die Probenahmestellen
so gewählt werden, daß sie in verkehrsnahen Zonen für die Luftqualität eines Gebiets von nicht weniger als
200Øm2 und in Gebieten mit typischen städtischen Hintergrundwerten für die Luftqualität eines Gebiets von
mehreren Quadratkilometern repräsentativ sind.

Probenahmestellen sollten möglichst auch für ähnliche Standorte repräsentativ sein, die nicht in ihrer un-
mittelbaren Nähe gelegen sind.

Der Notwendigkeit, Probenahmestellen — wenn zum Gesundheitsschutz nötig — auf Inseln einzurichten,
sollte Rechnung getragen werden.

II.ÙStandortwahl auf Mikroebene

Folgende Leitlinien sollten so weit wie möglich beachtet werden:

—ÙDer Luftstrom um den Meßeinlaß darf nicht beeinträchtigt werden, und es dürfen keine den Luftstrom
beeinflussenden Hindernisse in der Nähe des Meßeinlasses vorhanden sein (die Meßsonde muß in der
Regel einige Meter von Gebäuden, Balkonen, Bäumen und anderen Hindernissen sowie im Fall von
Probenahmestellen für die Luftqualität an der Baufluchtlinie mindestens 0,5Øm vom nächsten Gebäude
entfernt sein).

—ÙIm allgemeinen sollte sich der Meßeinlaß in einer Höhe zwischen 1,5Øm (Atemzone) und 4Øm über dem
Boden befinden. Eine höhere Lage des Einlasses (bis zu 8Øm) kann unter Umständen angezeigt sein. Ein
höhergelegener Einlaß kann auch angezeigt sein, wenn die Meßstation für ein größeres Gebiet reprä-
sentativ ist.

—ÙDer Meßeinlaß darf nicht in unmittelbarer Nähe von Quellen plaziert werden, um den unmittelbaren
Einlaß von Emissionen, die nicht mit der Umgebungsluft vermischt sind, zu vermeiden.

—ÙDie Abluftleitung des Meßprobensammlers ist so zu legen, daß ein Wiedereintritt der Abluft in den
Meßeinlaß vermieden wird.

—ÙProbenahmestellen in verkehrsnahen Zonen:

—Ùfür alle Schadstoffe sollten die Probenahmestellen mindestens 25Øm vom Rand verkehrsreicherer
Kreuzungen und nicht weniger als 4Øm von der Mitte der nächstgelegenen Fahrspur entfernt sein;

—Ùfür Kohlenmonoxid sollte der Meßeinlaß weniger als 5Øm vom Fahrbahnrand entfernt sein;

—Ùfür Benzol sollte der Meßeinlaß repräsentativ für die Luftqualität nahe der Baufluchtlinie sein.

Die folgenden Faktoren sind unter Umständen ebenfalls zu berücksichtigen:

—ÙStörquellen

—ÙSicherheit

—ÙZugänglichkeit

—ÙStromversorgung und Telekommunikationsleitungen

—ÙSichtbarkeit der Meßstation in der Umgebung

—ÙSicherheit der Öffentlichkeit und des Betriebspersonals

—ÙZusammenlegung der Probenahmestellen für verschiedene Schadstoffe

—Ùbebauungsplanerische Anforderungen.

III.ÙDokumentation und Überprüfung der Standortwahl

Die Verfahren für die Standortwahl sind in der Einstufungsphase vollständig zu dokumentieren, z.ØB. mit
Fotografien der Umgebung in den Haupthimmelsrichtungen und einer detaillierten Karte. Die Standorte
sollten regelmäßig überprüft und wiederholt dokumentiert werden, damit sichergestellt ist, daß die Krite-
rien für die Standortwahl weiterhin erfüllt sind.
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ANHANG V

KRITERIEN ZUR FESTLEGUNG DER ZAHL DER PROBENAHMESTELLEN FÜR ORTSFESTE
MESSUNGEN VON BENZOL UND KOHLENMONOXID IN DER LUFT

Mindestzahl der Probenahmestellen für ortsfeste Messungen zur Beurteilung der Einhaltung von Grenzwer-
ten für den Schutz der menschlichen Gesundheit in Gebieten und Ballungsräumen, in denen ortsfeste Mes-
sungen die einzige Informationsquelle darstellen

a) Diffuse Quellen

Bevölkerung des Ballungsraums
oder Gebiets

(in Tausend)

Falls die Konzentration die obere
Beurteilungsschwelle überschreitet

Falls die maximale Konzentration
zwischen der oberen und der unteren

Beurteilungsschwelle liegt

0—250Ù 1 1

250—499 2 1

500—749 2 1

750—999 3 1

1Ø000—1Ø499 4 2

1Ø500—1Ø999 5 2

2Ø000—2Ø749 6 3

2Ø750—3Ø749 7 3

3Ø750—4Ø749 8 4

4Ø750—5Ø999 9 4

r 6Ø000 10 5

b) Punktquellen

Zur Beurteilung der Luftverschmutzung in der Nähe von Punktquellen sollte die Zahl der Probenahme-
stellen für kontinuierliche Messungen unter Berücksichtigung der Emissionsdichte, der wahrscheinli-
chen Verteilung der Luftschadstoffe und der möglichen Exposition der Bevölkerung berechnet werden.
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ANHANG VI

DATENQUALITÄTSZIELE UND ZUSAMMENSTELLUNG DER ERGEBNISSE DER LUFT-
QUALITÄTSBEURTEILUNG

I.ÙDatenqualitätsziele

Qualitätssicherungsprogramme sollten auf folgende Ziele für die Datenqualität hinsichtlich der erforder-
lichen Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Beurteilungsmethoden und der Mindestzeitdauer und Meß-
datenerfassung ausgerichtet sein.

Benzol Kohlenmonoxid

Kontinuierliche Messung

Genauigkeit 25Ø% 15Ø%

Mindestdatenerfassung 90Ø% 90Ø%

Punktuelle Messung

Genauigkeit 30Ø% 25Ø%

Mindestdatenerfassung 90Ø% 90Ø%

Mindestzeitdauer 14Ø% (eine Zufallsmessung pro
Woche gleichmäßig verteilt
über das Jahr oder 8 Wochen
gleichmäßig verteilt über das

Jahr)

14Ø% (eine Zufallsmessung pro
Woche gleichmäßig verteilt
über das Jahr oder 8 Wochen
gleichmäßig verteilt über das

Jahr)

Modellrechnung

Genauigkeit:

8-Stunden-Mittelwerte — 50Ø%

Jahresmittelwerte 50Ø% —

Objektive Schätzung

Genauigkeit: 100Ø% 75Ø%

Die Genauigkeit der Messung entspricht der Definition des ,,Leitfadens des Zuverlässigkeitsmanagements‘‘
(ISO 1993) oder in ISO 5725-1 ,,Genauigkeit (Richtigkeit und Präzision) von Meßverfahren und -ergeb-
nissen‘‘ (1994). Die Prozentsätze in der Tabelle sind für einzelne Messungen als Durchschnittswerte für
den jeweiligen Zeitraum und für den Grenzwert mit einem 95Ø%-Vertrauensbereich (systematische Feh-
lerØ+ØStandardabweichung mal zwei) angegeben. Die Genauigkeit der kontinuierlichen Messungen sollte
für die Region des geeigneten Grenzwerts gelten.

Die Genauigkeit der Modellrechnung und objektiven Schätzung ist als die maximale Abweichung der ge-
messenen und berechneten Konzentrationen im jeweiligen Zeitraum für den Grenzwert ohne Berücksichti-
gung des Zeitpunkts der Abweichungen definiert.

Die Anforderungen für die Mindestdatenerfassung und den Zeitraum der Messungen umfassen nicht den
Verlust von Daten aufgrund einer regelmäßigen Kalibrierung oder der normalen Wartung der Instrumente.

II.ÙErgebnisse der Luftqualitätsbeurteilung

Die folgenden Informationen sollten für Gebiete oder Ballungsräume zusammengestellt werden, in denen
zusätzlich oder anstelle von Messungen andere Datenquellen zur Ergänzung der Meßdaten zur Luftquali-
tätsbeurteilung genutzt werden:

—ÙBeschreibung der vorgenommenen Beurteilung

—Ùeingesetzte spezifische Methoden mit Verweisen auf Beschreibungen der Methode
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—ÙQuellen von Daten und Informationen

—ÙBeschreibung der Ergebnisse, einschließlich der Genauigkeit; insbesondere die Ausdehnung von Flächen
oder gegebenenfalls die Länge des Straßenabschnitts innerhalb des Gebiets oder Ballungsraums, in dem
die Schadstoffkonzentrationen die Grenzwerte zuzüglich etwaiger Toleranzmargen übersteigen, sowie
alle geographischen Bereiche, in denen die Konzentration die obere oder die untere Beurteilungs-
schwelle überschreitet

—Ùbei Grenzwerten zum Schutz der menschlichen Gesundheit die potentiell einer Konzentration oberhalb
des Grenzwertes ausgesetzte Bevölkerung.

Wo möglich, sollten die Mitgliedstaaten kartographische Darstellungen der Konzentrationsverteilung in-
nerhalb jedes Gebiets und Ballungsraums erstellen.

III. Normung

Für Benzol und Kohlenmonoxid wird das Volumen bei einer Temperatur von 293ØK und einem Druck von
101,3ØkPa gemessen.

ANHANG VII

REFERENZMETHODEN FÜR DIE BEURTEILUNG DER KONZENTRATION VON BENZOL
UND KOHLENMONOXID

I.ÙReferenzmethode für die Probenahme/Analyse von Benzol

Die Referenzmethode für die Messung von Benzol ist die Pumpprobenahme mit einem Absorptionsproben-
nehmer gefolgt von einer chromatographischen Gasbestimmung. Diese Methode wird derzeit von CEN
genormt. Solange keine genormte CEN-Methode vorliegt, können die Mitgliedstaaten die innerstaatlichen
Standardmethoden auf der Grundlage der gleichen Meßmethoden verwenden.

Ein Mitgliedstaat kann auch eine andere Methode verwenden, wenn er nachweisen kann, daß diese die
gleichen Ergebnisse erbringt wie obige Methode.

II.ÙReferenzmethode für die Analyse von Kohlenmonoxid

Referenzmethode für die Messung von Kohlenmonoxid wird die Methode der nichtdispersiven Infrarot-
spektrometrie (NDIR) sein, die derzeit von CEN genormt wird. Solange keine genormte CEN-Methode
vorliegt, können die Mitgliedstaaten die innerstaatlichen Methoden auf der Grundlage der gleichen Meß-
methode verwenden.

Ein Mitgliedstaat kann auch eine andere Methode verwenden, wenn er nachweisen kann, daß diese die
gleichen Ergebnisse erbringt wie obige Methode.

III.ÙReferenz-Modellrechnungstechniken

Referenz-Modellrechnungstechniken können derzeit nicht spezifiziert werden.
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III

(Bekanntmachungen)

EUROPÄISCHES PARLAMENT

BEKANNTGABE DER DURCHFÜHRUNG EINES ALLGEMEINEN AUSWAHLVERFAHRENS

(1999/C 53/08)

Das Generalsekretariat des Europäischen Parlaments veranstaltet das folgende allgemeine Aus-
wahlverfahren:

Nr. PE/215/LAÙ—ÙDOLMETSCHER spanischer SpracheØ(Î) (Laufbahn LAØ7/LAØ6)

NB: Folgende gründliche Kenntnisse sind erforderlich:

—Ùfür die Option 01 — Finnisch ODER Schwedisch + zwei weitere Sprachen

—Ùfür die Option 02 — i) Deutsch ODER Niederländisch, ii) Italienisch, UND iii) Französisch
ODER Englisch

—Ùfür die Option 03 — Griechisch + zwei weitere Sprachen

(Î)ÙABl. C 53ØA vom 24.2.1999 (Ausgabe in spanischer Sprache).
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KOMMISSION

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für die Unterstützung repräsentativer europäi-
scher Koordinierungsorganisationen im Bereich der Chancengleichheit für behinderte Menschen

(1999/C 53/09)

In ihrem sozialpolitischen Aktionsprogramm
(1998—2000) hat die Kommission ihre Absicht angekün-
digt, eine breite Diskussion über die Anwendung des
durch den Vertrag von Amsterdam geänderten Artikels
13 EU-Vertrag einzuleiten, einschließlich über den Vor-
schlag für Gemeinschaftsvorschriften und die Möglich-
keit eines Rahmenprogramms zur Bekämpfung aller For-
men der Diskriminierung.

Folgende Haushaltslinien nehmen auf Artikel 13 Bezug
und können für die Ausarbeitung künftiger Gemein-
schaftsmaßnahmen gegen Diskriminierung herangezogen
werden: B3-4111 und B3-2006.

Die Kommission legt großen Wert auf die Kohärenz und
Komplementarität dieser beiden Haushaltslinien, die in
ihrem jeweiligen Anwendungsbereich dazu beitragen
können, einen horizontalen Ansatz zur Bekämpfung der
Diskriminierung gemäß Artikel 13 zu fördern.

Zur Umsetzung dieser beiden Haushaltslinien wird die
Kommission mehrere Aufforderungen zur Einreichung
von Vorschlägen veröffentlichen, um Maßnahmen zu
unterstützen, die wesentlich zur Ausarbeitung einer
künftigen, auf diesem horizontalen Ansatz beruhenden
Gemeinschaftsaktion beitragen.

Über die Haushaltslinie B3-4111 kann die Europäische
Kommission die Durchführung von Maßnahmen zur
Unterstützung repräsentativer europäischer Organisatio-
nen finanzieren, die im Bereich der Chancengleichheit
für Behinderte tätig und für die Koordinierung ihres ei-
genen Netzes zuständig sind.

In diesem Zusammenhang ruft die Kommission europäi-
sche Organisationen auf, Vorschläge einzureichen, um
einen Zuschuß erhalten zu können. Der Zuschuß soll zur
Deckung der Kosten von Tätigkeiten beitragen, die im
jährlichen Arbeitsprogramm der Organisation vorgese-
hen sind (maximal zwölf Monate). Antragstellende Or-
ganisationen sollten auf europäischer Ebene tätig sein.
Dies bedeutet, daß Struktur und Tätigkeit mehr als einen
Mitgliedstaat der Europäischen Union abdecken müssen.

Zuschüsse aufgrund dieser Aufforderung können ge-
währt werden für Tätigkeiten, die für die Gemeinschaft
von Interesse sind und deutlich zur Weiterentwicklung
und Umsetzung der Behindertenpolitik der Gemeinschaft

beitragen sowie den Grundsätzen der Mitteilung der
Kommission vom 30. Juli 1996 (KOM(96) 406 endg.)
zur Chancengleichheit für Behinderte entsprechen.

Die Haushaltsmittel im Rahmen dieser Aufforderung be-
laufen sich auf höchstens 1Ø300Ø000 EUR. Der finanzielle
Beitrag wird 70Ø% der Gesamtkosten nicht überschrei-
ten, eingeschlossen den Gegenwert eventueller Sachlei-
stungen. Der einzelne Zuschuß beträgt höchstens
100Ø000 EUR.

Bei der Prüfung der Arbeitsprogramme werden die Emp-
fänger nach folgenden Kriterien ausgewählt:

—ÙBeitrag der vorgesehenen Maßnahmen zur Förderung
einer auf Rechtsanspruch basierenden Behandlung
von Behindertenfragen;

—ÙAusmaß der Beteiligung behinderter Menschen (diese
sollte wirksam und umfassend sein) an Planung und
Durchführung jeder einzelnen Maßnahme; die Maß-
nahmen wiederum müssen den Behinderten zugute
kommen;

—ÙAusmaß der Zusammenarbeit (diese sollte wirksam
und ausgewogen sein) zwischen der Organisation
und ihren Mitgliedern bei Planung und Durchfüh-
rung von Maßnahmen, regelmäßiger Informations-
austausch, finanzielle Beteiligung;

—ÙAusmaß der Repräsentativität innerhalb der betref-
fenden Bewegung;

—ÙInwieweit fördert das vorgeschlagene Arbeitspro-
gramm einen sektorenübergreifenden Ansatz bei Be-
hindertenfragen?

—Ùeine solide Kosten-Nutzen-Relation;

—ÙNachweis der finanziellen Durchführbarkeit des Jah-
resprogramms in Form eines realistischen, angemes-
senen und ausgewogenen Finanzplans.

Die Anträge werden wie folgt bearbeitet:

—ÙEingang und Registrierung bei der Kommission;

—ÙPrüfung durch die zuständigen Dienststellen der
Kommission;
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—Ùendgültige Entscheidung und Übermittlung des Er-
gebnisses an den Antragsteller.

Die Entscheidung der Kommission ist endgültig. Das
gesamte Verfahren ist streng vertraulich. Im Fall der
Annahme durch die Kommission schließt diese mit dem
Antragsteller eine einzige Vereinbarung, die alle mitzu-
finanzierenden Maßnahmen abdeckt und in Euro aus-
gefertigt wird.

Die Unterlagen zu dieser Aufforderung, die umfassen-
dere Informationen zu den Kriterien für die Förderungs-
fähigkeit und zum Antragsverfahren enthalten, können
schriftlich unter nachstehender Telefaxnummer angefor-
dert werden:

Europäische Kommisson
Generaldirektion Beschäftigung, Arbeitsbeziehungen und
soziale Angelegenheiten
GD V.E.4
Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen
VP/1999/001
Telefax (32-2) 295Ø10Ø12

Alternativ können sie auch von der Website der Kom-
mission unter folgender Adresse heruntergeladen wer-
den:
http://europa.eu.int/comm/dg05/soc-prot/disable/
indexÙde.htm

Vorschläge sind spätestens am 25. März 1999 abzuschik-
ken.
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